
Bekanntmachung des Zweckverbands „Kommunale Anteilseigner 
für Energieverteilnetze und Energieversorgung Nieder-Olm“ 

 

 
Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2025 des Zweckverbands 

„Kommunale Anteilseigner für Energieverteilnetze und 
Energieversorgung Nieder-Olm“ und Erteilung der Entlastung 

 
Die Verbandsversammlung hat aufgrund von § 7 Abs. 1 Nr. 8 KomZG 
i.V.m. § 114 GemO in ihrer Sitzung am 01.04.2026 den Jahresabschluss des 

Zweckverbands für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen. 
 

Die Verbandsversammlung erteilt den Verbandsvorsitzenden und den 
stellvertretenden Verbandsvorsitzenden des Zweckverbands die Entlastung für 
das Haushaltsjahr 2025. 

 
Der Jahresabschluss liegt gemäß § 114 Abs. 2 GemO in der Zeit vom 08.04.2026 

bis 23.04.2026 während der allgemeinen Öffnungszeiten der 
Verbandsgemeindeverwaltung in der Verbandsgemeindeverwaltung, 
Pariser Str. 110, 55268 Nieder-Olm, Zimmer 210, zur Einsichtnahme öffentlich 

aus. 
 

 
Nieder-Olm, 07.04.2026 
 

 
Matthias Becker 

Verbandsvorsitzender 


